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Bremen, 16.08.2024 
 

 
 
 
 
 
 
Beschluss des Beirates Schwachhausen/Vahr zur Koordinierung von Baumaßnahmen 
vom 27.05.24 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beziehe mich auf den o.g. Beschluss des Beirats, zu dem ich die folgende Stellungnahme über-
mitteln und gleichzeitig mein Bedauern über die lange Bearbeitungszeit zum Ausdruck bringen 
möchte: 
 
Aktuell werden Anträge zur Einrichtung einer Arbeitsstelle auf Fahrbahnen des Vorbehaltsnetzes ge-
mäß Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung vom 11.11.2020 durch 
das Referat Verkehrsprojekte bei der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung koordiniert.  
 
Das Vorbehaltsnetz ist gemäß einer anliegenden Liste der o. g. Verordnung sowie aller Straßen an 
denen öffentlicher Personennahverkehr stattfindet definiert. Im Prinzip handelt es sich weitestge-
hend um die Hauptstraßen. 
 
Alle übrigen Verkehrsflächen werden durch die Polizei Bremen bearbeitet. In Einzelfällen findet eine 
vorherige Rücksprache statt. Die Aussage der Baustellenkoordination in diesen Fällen ist jedoch 
nicht bindend. 
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Koordiniert werden können nur Maßnahmen, bei denen die vollständige Ausführungszeit und Art der 
Sperrung / Verkehrsbeeinträchtigung bekannt ist. 
 
Der Fokus der Baustellenkoordination liegt auf der zeitlichen Koordinierung bekannter bzw. begon-
nener Arbeitsstellen untereinander, mit dem Ziel, den Individualverkehr so gering wie möglich zu be-
einträchtigen. 
 
Einzelne Vorhaben/Projekte werden in sich von hier nicht koordiniert. Aus diesem Grunde können 
von hier auch keine Synergien geschaffen werden. Hierzu bedarf es einer Projektsteuerung, die di-
rekt beim Vorhabenträger angesiedelt ist. Diese treten dann mit den Planungen zu den baulichen 
Eingriffen an die Baustellenkoordinierung bzw. die Verkehrsbehörde heran. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Ich bedaure, Ihnen in dieser Angelegenheit keine im Sinne des Beschlusses günstigere Rückmeldung 
geben zu können und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

Anlage: 

Antwort an das OA Schwachhausen / Vahr vom 16.08.2024 zum Beiratsbeschluss vom 27.05.2024 
zum Thema „Koordinierung von Baumaßnahmen“ 




